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§ 103 StPO Ermittlungen

StPO - StrafprozefBordnung 1975

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.11.2025

1. (1)Soweit dieses Gesetz im Einzelnen nichts anderes bestimmt, obliegt es der Kriminalpolizei, die Anordnungen
der Staatsanwaltschaft durchzufuhren. Die Staatsanwaltschaft kann sich an allen Ermittlungen der Kriminalpolizei
beteiligen und dem Leiter der kriminalpolizeilichen Amtshandlung einzelne Auftrage erteilen, soweit dies aus
rechtlichen oder tatsachlichen Griinden, insbesondere wegen der Bedeutung der Ermittlungen fur die
Entscheidung lber die Fortsetzung des Verfahrens, zweckmaRig ist.

2. (2)Die Staatsanwaltschaft kann auch selbst Ermittlungen & 91 Abs. 2) durchfiihren oder durch einen

Sachverstandigen durchfihren lassen.

In Kraft seit 01.01.2008 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/stpo/paragraf/91
file:///

	§ 103 StPO Ermittlungen
	StPO - Strafprozeßordnung 1975


